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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbestimmungen bilden die Grundlage für alle die eine Vereinbarung mit der 
Nachmittagsbetreuung Keys und den Erziehungsberechtigten Ihres Kindes (Eltern) – für die Betreuung des 
Kindes - abgeschlossen haben.  
 
Mit Ihrer Unterschrift unter der Vereinbarung erklären Sie, dass Sie die gesetzlichen Erziehungsberechtigten 
Ihres Kindes sind und alle benötigten Daten und Abänderungen – Namen, Nachnamen, Wohnsitz, telefonische 
Erreichbarkeit, eMail-Kontakt, Kontaktperson im Notfall, abholberechtigte Personen – sofort der 
Vereinsleitung bekannt geben. 
 
Die Betreuung bei der Nachmittagsbetreuung KEYS ist ausschließlich für Kinder vorgesehen, die eine Südtiroler 
Schule besuchen. 
 
Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigen sind sich bei der Anmeldung des Kindes bewusst über die Inhalte und 
den Ablauf der Nachmittagsbetreuung und von der damit verbundenen Risikoteile, welche diese Art von 
Betreuung mit sich bringt. 
 

Eintritt in die Nachmittagsbetreuung 
Ersteintritt: Das Eintrittsdatum in die Nachmittagsbetreuung KEYS ist in der Vereinbarung festgelegt 
und muss an diesen Tagen erfolgen. 
Benötigen Sie den vereinbarten Betreuungsplatz nicht, müssen Sie dies spätestens ein Monat vor 
Eintrittsdatum (Ersteintritt) der Vereinsleitung schriftlich bekanntgeben. 
 
Eintritte: Sollten Sie das/die vereinbarten Eintrittsdatums nicht einhalten, nicht rechtzeitig abmelden 
oder sich auch nicht bei Abwesenheit (z.B. wegen Erkrankung des Kindes) innerhalb 1 Woche melden, 
gilt dies als Verzicht auf Ihren Betreuungsplatz. Das heißt, dass Ihr Kind dann nicht in die 
Nachmittagsbetreuung kommen kann, denn der freigewordene Betreuungsplatz wird erneut 
vergeben. Dadurch können für Sie Kosten entstehen. Es besteht dann auf dieser Basis kein weiterer 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bei der Nachmittagsbetreuung KEYS. 
 
Elternabend 
Innerhalb eines Schuljahres (entspricht dem gesetzlich geltenden Schuljahr der Autonomen Provinz 
Bozen) wird mindestens ein Elternabend angeboten. 
 

Öffnungszeiten 
 
Öffnung 
Die Nachmittagsbetreuung KEYS ist ab 13. September 2021 bis 13. Juni 2022 das ganze Schuljahr 
hindurch an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Bei Bedarf 
kann die Leitung die Zeiten ausdehnen. 
Die ausgedehnten Öffnungszeiten können ohne Angabe von Gründen jederzeit widerrufen werden.  
 



 

Betreuung an schulfreien Tagen 
Es besteht keine Betreuung an den schulfreien Tagen. Auch wenn dies einer der Betreuungstage 
Montag, Mittwoch und Freitag betrifft. 
 
Feiertage 
An den gesetzlichen Feiertagen bleibt die Nachmittagsbetreuung KEYS geschlossen. 
 
Ergänzende Informationen 
Es besteht kein Anspruch auf 

• Ausdehnung der Öffnungszeiten 

• Frühbetreuung 

• Betreuung an schulfreien Tagen 

• Betreuung an den Feiertagen 
 
 

KRANKHEIT UND ABWESENHEIT 
 
Das Kind darf die Nachmittagsbetreuung nicht besuchen, wenn es 

• Eine Infektionskrankheit (ansteckende Krankheit) hat. 

• Läuse- oder Nissenbefall besteht 

• Durch sonstige Krankheit stark geschwächt ist. 
 
In diesen Fällen müssen Sie die Leitung der Nachmittagsbetreuung sofort informieren. Die 
Information ist schon bei Verdacht notwendig. Dies ist erforderlich, da die Übertragung der Krankheit 
auf andere Kinder und Mitarbeiter vermieden werden soll. 
 
Bei Infektionskrankheiten muss eine Bestätigung der Ärztin/des Arztes vorgewiesen werden, die eine 
Genesung des Kindes bestätigt. Erst dann kann das Kind an der Nachmittagsbetreuung wieder 
teilnehmen. 
 
Wenn Ihr Kind Nissen oder Läuse hat, kann es die Nachmittagsbetreuung erst wieder besuchen, wenn 
es nissenfrei und läusefrei ist. Die Leitung kann eine Bestätigung der Ärztin/ des Arztes verlangen. 
 
Bei meldepflichtigen Krankheiten muss dies den zuständigen Behörden gemeldet werden. 
Die Behörden können ein Besuchsverbot für das erkrankte Kind aussprechen. Für den Eintritt nach 
der Krankheit ist ein Nachweis des aktuellen Gesundheitszustands erforderlich. 
 
Alle anfallenden Kosten für Bestätigungen müssen Sie selbst tragen. 
 
Verabreichung von Medikamenten 
Unsere Mitarbeiter dürfen Kindern keine Medikamente (darunter auch Hustensäfte, Antibiotika, 
homöopathische Arzneimittel) geben. 
 



 

Verantwortungsbereich 
Folgende Wege Ihres Kindes fallen nicht in den Verantwortungsbereich der Nachmittagsbetreuung: 
Von der Schule zur Nachmittagsbetreuung 
Von der Nachmittagsbetreuung nach Hause 
Von der Nachmittagsbetreuung zu Veranstaltungen welche nicht von KEYS organisiert sind 
 
Hausaufgaben 
Die Kontrolle schulischer Aufgaben und Kompetenzen (z.B. Hausaufgaben, Nachhilfe) liegen nicht im 
Verantwortungsbereich der Mitarbeiter der Nachmittagsbetreuung, sondern die Mitarbeiter und 
Fachkräfte bieten lediglich eine entsprechende Hilfestellung und organisieren eine selbständige 
Lernzeit der Hausaufgaben.  
Die Nachmittagsbetreuung ist nicht für die Resultate der schulischen Leistung verantwortlich.  
 
Aufsicht 
Die Aufsichts- und Betreuungspflicht für Ihr Kind beginnt sobald sich Ihr Kind bei einer/n Mitarbeiter 
der Nachmittagsbetreuung KEYS persönlich meldet bzw. wenn Sie Ihr Kind persönlich übergeben. Sie 
endet, wenn ein/e MitarbeiterIn Ihr Kind an Sie oder an eine Person, die berechtigt ist das Kind 
abzuholen, übergibt. 
 
Abholung des Kindes 
Sie müssen Ihr Kind bis spätestens zum Ende der vereinbarten Öffnungszeit abholen. Sie können 
dafür auch eine andere Person nennen. Falls eine genannte Person verhindert ist die Abholzeit 
einzuhalten, muss die Leitung sofort informiert werden. 
Abholberechtigt sind Erziehungsberechtigte Personen. Zusätzlich können Sie andere Personen 
schriftlich nennen, die berechtigt sind ihr Kind von der Nachmittagsbetreuung abzuholen. Es wird 
dafür eine schriftliche Erklärung der Abholberechtigung benötigt. Ist diese Person den Mitarbeitern 
der Nachmittagsbetreuung KEYS nicht bekannt, kann ein Ausweis verlangt werden. 
 
Wünschen Sie das Ihr Kind allein die Nachmittagsbetreuung verlässt. So ist dies der Leitung zur 
Kenntnis zu bringen. Hierfür wird eine schriftliche Erklärung benötigt, in welcher die Wochentage und 
die genaue Uhrzeit des Verlassens der Nachmittagsbetreuung angeführt wird. 
 
Hausverbot 
Für alle die sich angemessen Verhalten, kann die Leitung mündlich oder schriftlich ein Hausverbot 
verhängen. 
 
Kosten und Zahlungsbedingungen 
Die Eltern müssen bei Einschreibung den Elternbeitrag für das gesamte Schuljahr einzahlen. 



 

KOSTEN 
 
Welche Kosten kommen auf Sie zu?  
Wir wollen deine Teilnahmeanmeldung und Buchung so unkompliziert wie möglich gestalten und 
deine Unsicherheiten aus dem Weg räumen!  
 
Obwohl wir nicht wissen, wie sich die COVID19 Situation insgesamt entwickeln wird, planen wir die 
Nachmittagsbetreuung „KEYS“ 2021-2022 wie beschrieben und haben folgende 
Ausnahmeregelungen zu COVID19 festgelegt: 
 
Sicherheit steht an oberster Stelle: wir reagieren sofort, sollte die COVID19 Situation am 
Aufenthaltsort Maßnahmen erfordern (z.B. Reduzierung der Teilnahmeplätze, Absage, ggf. Abbruch). 
 
Bei Abwesenheit Ihres Kindes an einzelnen Tagen oder mehreren Tagen/Wochen bzw. auch bei 
unvorhersehbarem Fernbleiben (zb. Krankheit) wird keine Gutschrift gewährt. 
 
Bei entsprechendem Ersatz kann der Elternbeitrag für die Nachmittagsbetreuung im Nachhinein (für 
die zuvor angeführten Fällen) gutgeschrieben werden. 
 
Zahlung 
1) Melden Sie Ihr Kind an.  
2) Warten Sie auf unsere Rückantwort mit der entsprechenden Zahlungsaufforderung.  
3) Zahlen Sie dann den Betrag innerhalb der nächsten 2 Tagen ein. 

• Anzahlung Platzreservierung = 30% der Betrages (bei Reservierung) 

• 2. Teilzahlung = 30% des Gesamtbetrages (bis Ende September) 

• Restzahlung des Gesamtbetrages (bis Ende Oktober) 
 
Konto: SSV Bruneck Sektion Yoseikan Budo & Fitness  
RAIFFEISEN BRUNECK IBAN IT90Y0803558242000300243337  
 

• Teilnahmebeitrag: Elternbeitrag =  
Formel 3 Tage in der Woche: 1.350,00.- Euro für das Kind für alle Wochen der 
Nachmittagsbetreuung (100 Tage / 400 Stunden). 
Formel 2 Tage in der Woche: 950,00- Euro für das Kind für alle Wochen der 
Nachmittagsbetreuung 

  Formel 1 Tag in der Woche: 480,00-Euro für das Kind für alle Wochen der  
Nachmittagsbetreuung 

 

• Essensbeitrag: Des Essensbeitrag für das Mittagessen ist mit 3,50€/pro Mittagessen 
festgelegt. Der Essensbeitrag entfällt, wenn Sie für Ihr Kind kein Mittagessen bestellt haben. 
Der Essensbeitrag wird monatlich abgerechnet und Sie bekommen eine entsprechende 
monatliche Zahlungsaufforderung, die spätestens bis zum 5. Jeden Monats bezahlt werden 
muss. 



 

 

• Kosten für Ausflüge, Veranstaltungen und Ähnliches 
Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen, Eintritte und Ähnliches sind extra zu bezahlen. Sie 
erhalten das entsprechende Programm der geplanten Veranstaltung und können Ihr Kind 
für die Teilnahme anmelden.  

 
HAFTUNG 

 
Keine Haftung für Gegenstände 
Die Nachmittagsbetreuung KEYS übernimmt keine Haftung für Gegenstände (besondere 
Wertsachen), die in der Nachmittagsbetreuung mitgebracht werden. Das heißt, geht zum Beispiel 
etwas verloren bzw. ist nicht auffindbar, bekommen Sie keinen Ersatz. Die beinhaltet auch teure 
Gegenstände, die bei der Nachmittagsbetreuung abgestellt werde. 
 
Versicherung für Ihr Kind 
Ihr Kind ist in der Nachmittagsbetreuung mit den gesetzlichen vorgeschriebenen Maßnahmen 
versichert. Der Leistungsumfang und die jeweiligen Höchstbeträge der Versicherungsleistung werden 
Ihnen bei Unterzeichnung der Einschreibung schriftlich ausgehändigt. Bitte entnehmen Sie die 
Versicherungsleistungen aus der aktuellen Versicherungstabelle (Hompage: www.keys-bk.it.) 
 
Ihre Privatversicherung 
Die Kinder sind nicht für Schaden an Sachen und Personen, welche sie verursachen versichert. 
Es ist daher ratsam für Ihr Kind eine Allround-Versicherung abzuschließen um für alle Schäden (an 
Sachen und Personen) welches durch Ihr Kind entsteht abgesichert zu sein. (dazu empfehlen wir die 
Versicherung unseres Sponsors Raiffeisen zu konsultieren). 
 

ENDE DER VEREINBARUNG 
 
Automatisches Ende der Vereinbarung 
Die Vereinbarung endet grundsätzlich mit dem Ende der ausgeschriebenen Betreuungszeit der 
Nachmittagsbetreuung KEYS. 
 
Kündigung bei wichtigen Gründen 

• Die/der gesetzliche Vertreter (Erziehungsberechtige / Eltern) und der Organisator der 
Nachmittagsbetreuung haben das Recht die Vereinbarung zu kündigen. Die Kündigung muss 
im Voraus in schriftlicher Form erfolgen. 

• Sie haben den Elternbeitrag bzw. Essensbeitrag nicht bezahlt. 

• Das Kind ist länger als 2 Wochen ohne vorherige Information nicht bei der 
Nachmittagsbetreuung gewesen. 

• Das Kind ist länger als 2 Monate durchgehend (auch mit vorheriger Information) nicht in der 
Nachmittagsbetreuung gewesen. 

• Ihr Kind wird wiederholt nicht ordnungsgemäß an das Betreuungspersonal übergeben, 
obwohl Sie schon des Öfteren aufmerksam gemacht wurden. 

http://www.keys-bk.it/


 

• Das Kind wird nicht ordnungsgemäß oder mehrmals später als vereinbart abgeholt, obwohl 
das Betreuungspersonal öfter darauf aufmerksam gemacht hat. 

• Sie haben Änderungen der persönlichen Daten des Kindes bzw. der Erziehungsberechtigten 
nicht bekannt gegeben. 

• Die Erziehungsberechtigen oder Abholberechtigten haben sich gegenüber dem 
Betreuungspersonal oder gegenüber den dort betreuten Kindern unangemessen verhalten. 

• Aus personellen, wirtschaftlichen, pädagogischen oder sonstigen wichtigen Gründen kann 
der Aufwand für die Betreuung Ihres Kindes nicht geleistet werden. 

 
Bei besonders schwerwiegenden Gründen 

• Bei besonders schwerwiegenden Gründen hat der Organisator das Recht, die Vereinbarung 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Besonders schwerwiegende Gründe sind: 

• Trotz Mahnung wird der Rückstand nicht beglichen oder die Zahlungen werden nicht 
eingehalten. 

• Ein Hausverbot wird nicht eingehalten. 

• Der Erziehungsberechtigte oder Abholberechtigte verhält sich bedrohlich, gefährdend oder 
strafrechtlich relevant gegenüber den Betreuungspersonal und den dort betreuten Kindern. 

• Das festgelegte Eintrittsdatum wird nicht eingehalten und auch innerhalb von 2 Wochen ab 
dem Datum wird keine Information von Ihnen betreffend der Abwesenheit Ihres Kindes an 
das Betreuungspersonal vermittelt. 

 
Datenschutzrechtliche Informationen gemäß der geltenden Gesetzlage.  

 
Datenschutzerklärung  
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage geltenden 
Datenschutzes gespeichert und verarbeitet.  
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden dass die von mir angegebenen Daten 
elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng 
zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen genutzt. Meine Daten werden nur 
an Dritte, die im Bereich der Kinderbetreuung (Autonome Provinz Bozen, Familienagentur; SSV 
Bruneck, Sportförderfachverband MSP Italia) sind, sowie den notwendigen Stellen in der 
Stadtverwaltung weitergegeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit durch Nachricht widerrufen. 
Im Falle des Widerrufs wird somit das Betreuungsverhältnis beendet und meine Daten werden 
umgehend gelöscht. Die Allgemeinen Bedingungen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 
 
Datum und Unterschrift 

 


